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Gesetz zur Änderung des Ausführungs-
gesetzes zum Sozialgerichtsgesetz und zur 

Änderung weiterer Vorschriften

Der Landtag hat am 17. April 2024 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes  

zum Sozialgerichtsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz vom 
21. Dezember 1953 (GBl. S. 235), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (GBl. S. 265, 266) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
  Der Bezirk der für Angelegenheiten des Vertrags-

arztrechts (§ 10 Absatz 2 SGG) beim Sozialgericht 
Stuttgart zuständigen Kammern erstreckt sich auf die 
Bezirke der übrigen Sozial gerichte des Landes Baden-
Württemberg.“

2.   In § 4 Absatz 1 werden die Wörter „(§§ 10 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 2, 210 Abs. 1 SGG)“ und die Angabe 
„(§§ 31 Abs. 1 Satz 1, 210 Abs. 1 SGG)“ gestrichen. 

3.  § 5 wird wie folgt gefasst:

 „§ 5
  (1) Die Zahl der für jedes Sozialgericht und das Lan-

dessozialgericht zu berufenden ehrenamtlichen Rich-
ter (§ 13 Absatz 4, § 35 Absatz 1 Satz 2 SGG) be-
stimmt der Präsident des Landessozialgerichts.

  (2) Die Zahl der ehrenamtlichen Richter bei den So-
zialgerichten und bei dem Landessozialgericht ist so 
zu bemessen, dass jeder zu etwa zehn ordentlichen 
Sitzungen im Jahr herangezogen werden kann.“

4.  Die §§ 6 und 7 werden aufgehoben.

Artikel 2
Aufhebung der Verordnung des  

Arbeitsministeriums über die Erstreckung  
von Kammerbezirken auf Bezirke  

anderer Sozialgerichte

Die Verordnung des Arbeitsministeriums über die Er-
streckung von Kammerbezirken auf Bezirke anderer So-
zialgerichte vom 17. Februar 1954 (GBl. S. 42), die zu-
letzt durch Verordnung vom 19. November 1965 (GBl. 
S. 304) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3
Änderung des Gesetzes zur Ausführung  

der Verwaltungsgerichtsordnung

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. April 2023 
(GBl. S. 150, 151) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.   In Teil 2 wird die Überschrift des 2. Abschnitts wie 
folgt gefasst:

 „2. Abschnitt
  Beteiligungsfähigkeit und Beklagter 
 in besonderen gerichtlichen Verfahren“.

2. Nach § 18a wird folgender § 18b eingefügt:

 „§ 18b
 Streitigkeiten disziplinargerichtlicher 
 Art in Notarsachen

  (1) In Streitigkeiten disziplinargerichtlicher Art in No-
tarsachen ist die Klage gegen die Notarkammer oder 
Behörde zu richten, die den Verwaltungsakt erlassen 
hat oder zu erlassen hätte.

  (2) Die Notarkammer und die Behörden nach Ab-
satz 1 sind in Streitigkeiten disziplinargerichtlicher 
Art in Notarsachen fähig, am Verfahren beteiligt zu 
sein.“
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  7.3 Genehmigung der Führung von 100
   Akten und Verzeichnissen in Papier-
   form außerhalb der Geschäftsstelle 
   nach § 35 Absatz 3 BNotO
  7.4 Notarvertretung nach § 39 BNotO
  7.4.1  Bestellung einer Notarvertretung  40
   oder einer weiteren Notarvertretung 
   oder Änderung einer bereits erfolgten
   Bestellung
  7.4.2  Bestellung einer ständigen  120
   Vertretung oder einer weiteren 
   ständigen Vertretung oder Änderung 
   einer bereits erfolgten Bestellung
    Anmerkung zu den Nummern 7.4.1 
   und 7.4.2:
   Die isolierte Aufhebung einer 
   bereits erfolgten Bestellung gilt 
   nicht als deren Änderung“.
 f) Nummer 8.1 wird wie folgt geändert:
  aa)  Die Zahl „60“ wird durch die Zahl „75“ er-

setzt.
  bb)  In der Anmerkung wird die Zahl „100“ durch 

die Zahl „125“ ersetzt.
 g) Nummer 8.2.1 wird wie folgt geändert:
  aa)  Die Zahl „100“ wird durch die Zahl „125“ er-

setzt.
  bb)  In der Anmerkung wird die Zahl „200“ durch 

die Zahl „250“ ersetzt.
 h)  In Nummer 8.2.2 wird die Zahl „50“ durch die 

Zahl „60“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes

Das Rechtsanwaltsversorgungsgesetz vom 10. Dezember 
1984 (GBl. S. 671), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 6. Dezember 2022 (GBl. S. 617, 621) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 5 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
   „(3) Mitglied des Versorgungswerks ist zudem, 

wer nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Ände-
rung des Rechtsanwaltsversorgungsgesetzes vom 
24. April 2018 (GBl. S. 138) bis zum [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung dieses Gesetzes] 
Mitglied einer Rechtsanwaltskammer in Baden-
Württemberg geworden ist.“

 b)  Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
eingefügt:

   „(4) Mitglied des Versorgungswerks werden fer-
ner natürliche Personen, die nach dem [einsetzen: 
Datum des Tages der Verkündung dieses Gesetzes] 
von einer Rechtsanwaltskammer in Baden-Würt-

3.   Nach dem neuen § 18b wird folgende Überschrift ein-
gefügt:

 „3. Abschnitt
  Gerichtliches Verfahren, Rechtsmittel 
 und Kosten in Angelegenheiten nach 
 dem Landesdisziplinargesetz“.

4.  Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 4 
Änderung des Landesjustizkostengesetzes

Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom  
15. Januar 1993 (GBl. S. 110, ber. S. 244), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 
(GBl. S. 617, 620) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.   In § 9a Absatz 1 werden die Wörter „der Justizbei-
treibungsordnung“ durch die Wörter „dem Justizbei-
treibungsgesetz“ ersetzt.

2.   Die Anlage (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt ge-
ändert:

 a)  In Nummer 1 wird die Angabe „50 bis 700“ durch 
die Angabe „65 bis 875“ ersetzt.

 b)  In Nummer 3.2 wird die Zahl „20“ durch die Zahl 
„25“ ersetzt.

 c)  In den Nummern 3.1 und 3.3 wird jeweils die An-
gabe „20 bis 500“ durch die Angabe „25 bis 625“ 
ersetzt.

 d)  In Nummer 3.4 wird die Angabe „20 bis 100“ 
durch die Angabe „25 bis 125“ ersetzt.

 e) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
  „7  Notare im Sinne von § 3 der Bundesnotar-

ordnung (BNotO)
  7.1  Bewerbung um eine Notarstelle nach § 4a 

BNotO
  7.1.1  Entscheidung über die Bewerbung 200
   Anmerkung:
    Die Gebühr entsteht auch bei einer ablehnen-

den Entscheidung und einer Rücknahme der 
Bewerbung nach der Auswahlentscheidung. 
§ 4 Absatz 3 JVKostG findet keine Anwen-
dung. Bei einer Rücknahme der Bewerbung 
vor der Auswahlentscheidung entsteht keine 
Gebühr.

  7.1.2 Bestellung zum Notar 600
  7.1.3 Verlegung des Amtssitzes 200
  7.2  Genehmigung der Beschäftigung 100
   juristischer Mitarbeiter nach § 25 
   Absatz 2 BNotO und § 12 der Notar-
   verordnung Baden-Württemberg
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Artikel 7
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Gerichtsverfassungsgesetzes und von 
Verfahrensgesetzen der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit

§ 46 des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit vom 16. Dezember 1975 (GBl.  
S. 868), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
4. April 2023 (GBl. S. 144, 145) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„§ 46
Übergangsregelungen für Gebärdensprachdolmetscher 

und Urkundenübersetzer; Verweise; Widerruf

(1) Eine vor dem 1. Januar 2023 in Baden-Württemberg 
erfolgte allgemeine Beeidigung als Gebärdensprachdol-
metscher endet mit der erneuten Beeidigung nach diesem 
Gesetz in der ab dem 1. Januar 2023 geltenden Fassung, 
spätestens aber mit Ablauf des 31. Dezember 2027.
(2) Für vor dem 1. Januar 2023 in Baden-Württemberg 
allgemein beeidigte Dolmetscher nach § 185 GVG und 
Gebärdensprachdolmetscher gelten § 7 Absatz 2 und 4, 
§ 8 Absatz 1 und 2 Nummer 2 bis 5 und §§ 9 und 10 
GDolmG entsprechend.
(3) Die allgemeine Beeidung von vor dem 1. Januar 2023 
in Baden-Württemberg allgemein beeidigten Dolmet-
schern nach § 185 GVG und Gebärdensprachdolmet-
schern kann widerrufen werden, wenn der Dolmetscher 
oder der Gebärdensprachdolmetscher
1.  die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 Nummern 1, 3, 4 

oder 5 GDolmG nicht mehr erfüllt,
2.  wiederholt fehlerhafte Übertragungen ausgeführt hat 

oder
3.  gegen seine Pflicht, treu und gewissenhaft zu übertra-

gen, verstoßen hat.
Sie kann ferner widerrufen werden, wenn sich die Unge-
eignetheit als Dolmetscher oder Gebärdensprachdolmet-
scher herausstellt.
(4) Für Urkundenübersetzer gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend.
(5) § 14 Absatz 2 Satz 1 gilt für vor dem 1. Januar 2023 
in Baden-Württemberg allgemein beeidigte Dolmetscher 
nach § 185 GVG, Gebärdensprachdolmetscher und Ur-
kundenübersetzer entsprechend.“

temberg zur Rechtsanwaltschaft zugelassen oder 
von ihr aufgenommen werden.

   (5) Personen, die bis zum [einsetzen: Datum des 
Tages der Verkündung dieses Gesetzes] Mitglied 
einer Rechtsanwaltskammer in Baden-Württem-
berg geworden sind und selbst nicht von einer 
Rechtsanwaltskammer in Baden-Württemberg zur 
Rechtsanwaltschaft zugelassen oder von ihr auf-
genommen wurden und auch keinen Antrag nach 
§ 6 Absatz 2 in der bis zum [einsetzen: Datum des 
Tages der Verkündung dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung gestellt haben, können auf Antrag von der 
Mitgliedschaft befreit werden. Der Antrag ist in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
nach Kenntnis von der Pflichtmitgliedschaft im 
Versorgungswerk zu stellen. Die Frist nach Satz 2 
endet nicht vor dem [einsetzen: Datum desjenigen 
Tages des sechsten auf den Monat des Inkrafttre-
tens nach Artikel 13 dieses Gesetzes folgenden 
Monats, dessen Zahl mit der des Tages des Inkraft-
tretens übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen 
Kalendertag nicht gibt, Datum des ersten Tages des 
darauffolgenden Kalendermonats].“

 c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und nach 
dem Wort „kann“ wird das Wort „weitere“ einge-
fügt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 wird aufgehoben.
 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 2 

wird die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe 
„Absatz 6“ ersetzt.

 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

3.  In § 17 Absatz 1 Nummer 3 wird die Angabe „§§ 5 
Abs. 3, 8 Abs. 3“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 6, § 8 
Absatz 3“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Landesgesetzes über 

die freiwillige Gerichtsbarkeit

§ 11 Absatz 2 des Landesgesetzes über die freiwillige 
Gerichtsbarkeit vom 12. Februar 1975 (GBl. S. 116), das 
zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2022 (GBl. S. 617, 622) und durch Gesetz vom 15. No-
vember 2022 (GBl. S. 538) geändert worden ist, wird 
folgender Satz angefügt:

„§ 317 Absatz 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.“
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setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit (AGGVG) für die allgemeine Beei-
digung sowie die nach § 15 Absatz 1 Satz 2 AGGVG 
für die Bestellung und Beeidigung zuständigen Präsi-
denten der Landgerichte;“.

Artikel 11
Änderung der Verordnung des Justizministeriums 
zur Aufhebung von Richtervorbehalten und Über-

tragung richterlicher Aufgaben auf den Rechtspfleger

§ 1 Satz 1 Nummer 5 der Verordnung des Justizministe-
riums zur Aufhebung von Richtervorbehalten und Über-
tragung richterlicher Aufgaben auf den Rechtspfleger 
vom 7. Juli 2017 (GBl. S. 468), die durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GBl. S. 617, 621) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„5.  für Geschäfte nach § 17 Nummer 1 RPflG, soweit sie 
nicht die Prüfung und Entscheidung nach § 316 Ab-
satz 3 des Umwandlungsgesetzes (UmwG), gegebe-
nenfalls in Verbindung mit § 329 Satz 1 UmwG, und 
§ 343 Absatz 3 UmwG betreffen,“.

Artikel 12
Änderung der Bekanntmachung der Ministerien 
über die Vertretung des Landes in gerichtlichen 

Verfahren und förmlichen Verfahren vor 
den Verwaltungsbehörden

Abschnitt II C. der Bekanntmachung der Ministerien 
über die Vertretung des Landes in gerichtlichen Ver-
fahren und förmlichen Verfahren vor den Verwaltungs-
behörden vom 28. Februar 2012 (GBl. S. 138), die zu-
letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Februar 2021 
(GBl. S. 191) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter „der Jus-
tizbeitreibungsordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 365-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung“ durch die Wörter „des Justizbei-
treibungsgesetzes in der Fassung vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1927), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 14 
des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882, 935) 
geändert worden ist,“ ersetzt.

2.  In Nummer 3 werden die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung“ jeweils durch die Wörter „des Justiz-
beitreibungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 13
Inkrafttreten

Artikel 1 Nummern 1 und 2 sowie Artikel 2 treten drei 
Monate nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft, 
im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft.

Artikel 8
Änderung des Baden-Württembergischen Ausführungs-

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Das Baden-Württembergische Ausführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch vom 26. November 1974 (GBl. 
S. 498), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom  
6. Dezember 2022 (GBl. S. 617, 622) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 32 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 137 Abs. 1 
und 2“ durch die Wörter „§ 144 Absätze 1 und 2“ ersetzt.

2.  § 35 wird aufgehoben.

3.  In der Überschrift des § 44 werden die Wörter „des 
Verfahrens“ gestrichen.

4. § 49 wird aufgehoben.

5. § 51 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 9
Änderung des Hinterlegungsgesetzes

Das Hinterlegungsgesetz vom 11. Mai 2010 (GBl. S. 398), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber 2022 (GBl. S. 617) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 15 Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 173“ 
durch die Angabe „§ 174“ ersetzt.

2. § 28 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
  „Bei Hinterlegungen auf Grund von § 1844 BGB, 

auch in Verbindung mit den §§ 1667, 1798, 1813 oder 
1888 BGB, sowie auf Grund der §§ 1814 und 1818 
BGB in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung, auch in Verbindung mit den §§ 1667, 1908i 
oder 1915 BGB in der bis zum 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung, müssen außerdem 20 Jahre seit 
dem Zeitpunkt abgelaufen sein, in dem die elterliche 
Sorge, die Betreuung, die Vormundschaft oder die 
Pflegschaft beendet ist.“

Artikel 10
Änderung der Verpflichtungsgesetz-

Zuständigkeitsverordnung

§ 4 Nummer 3 der Verpflichtungsgesetz-Zuständigkeits-
verordnung vom 23. November 2006 (GBl. S. 380), die 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2022 (GBl. S. 617, 620) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„3.  für Gerichtsdolmetscher, für Gebärdensprachdolmet-
scher und für Urkundenübersetzer

   die nach § 14 Absatz 2 und § 14a Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-


